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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Ihnen nun vorliegende Brief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Änderungen 
im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, auch beste-
hende Sachverhalte zu überprüfen. 

Bitte lesen Sie im Einzelnen: 
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1. Erbschaftsteuerreform 
Reform tritt in Kraft  

Nach langem und zähem Ringen wird die 
Erbschaftsteuerreform zum 1.1.2009 in Kraft 
treten. Die letzten Hürden hat das Gesetz 
am 27.11.2008 im Bundestag und am 
5.12.2008 im Bundesrat genommen. Damit 
kann das ErbStRG nach der Ausfertigung 
durch den Bundespräsidenten und der Ver-
kündung im BGBl zum 1.1.2009 in Kraft tre-
ten. Die Reform war nötig geworden, nach-
dem das Bundesverfassungsgericht die alte 
Fassung des Gesetzes für verfassungswidrig 
erklärt und dem Gesetzgeber eine Frist zur 
Änderung des Gesetzes bis zum 31.12.2008 
aufgegeben hatte. 
Wesentliche Punkte  

Selbstgenutzte Wohnimmobilien: Die Über-
tragung selbstgenutzten Wohneigentums an 
Ehepartner, eingetragene Lebenspartner 
und Kinder bzw. Kinder vorverstorbener 
Kinder ist unabhängig vom Wert des Gebäu-
des steuerfrei, wenn über zehn Jahre keine 
Vermietung und kein Verkauf erfolgt. Erbt  
ein Kind, gilt  dies  allerdings  nur,  wenn  die 

 Wohnfläche max. 200 Quadratmeter beträgt. 
Darüber hinaus muss Erbschaftsteuer gezahlt 
werden. Daneben bestehen Freibeträge von 
500.000 EUR für Ehepaare und eingetragene 
Lebenspartner, von 400.000 EUR für Kinder 
und von 200.000 EUR für Enkelkinder. Die 
bis zuletzt diskutierte Anpassung der Steuer-
sätze in den Steuerklassen II und III wurde 
nicht vorgenommen; der Tarif startet hier 
jeweils mit 30 % und endet bei 50 %. Für die 
Übertragung von Betriebsvermögen gilt Fol-
gendes: Alternative Verschonungsmodelle: 
Für Betriebsvermögen ist die Wahl zwischen 
zwei Varianten vorgesehen: Bei einer Halte-
frist von sieben Jahren werden 85 % des 
übertragenen Vermögens verschont; eine 
komplette Steuerfreiheit lässt sich durch Fort-
führung des Betriebs über zehn Jahre errei-
chen. Diese Wahl muss mit Abgabe der 
Steuererklärung unwiderruflich getroffen wer-
den. 
Lohnsumme: Sie darf bei der ersten Option 
nach sieben Jahren nicht unterhalb von 650 
% der Ausgangssumme liegen. Bei der zwei-
ten Option muss die Lohnsumme nach zehn  



 
  

 
Bewertung: Statt eines fixen Kapitalisierungs-
zinssatzes können Firmenerben zwischen 
einem branchenüblichen Verfahren mit den 
jeweils üblichen Zinssätzen oder einem "ver-
einfachten Ertragswertverfahren" mit festen 
Sätzen wählen. Zudem ist das Bewertungs-
recht nun einheitlich im BewG - nicht mehr in 
separaten Verordnungen - geregelt. 
Zeitliche Anwendung  

Für Erbfälle, die nach dem 31.12.2006 und 
vor dem Inkrafttreten der Reform eingetreten 
sind, ist ein Wahlrecht zur Anwendung des 
alten Rechts vorgesehen. Dieses kann 
grundsätzlich bis zur Unanfechtbarkeit der 
Steuerfestsetzung in Anspruch genommen 
werden. Ist die Steuerfestsetzung bereits 
unanfechtbar, kann das Wahlrecht längstens 
bis zum 30. 6. 2009 ausgeübt werden. Da die 
Vorschrift zur rückwirkenden Anwendung des 
Rechts am 1. 7. 2009 außer Kraft tritt, ist es 
auch im Falle einer noch nicht unanfechtba-
ren Steuerfestsetzung möglich, das Wahl-
recht längstens bis zu diesem Datum auszu-
üben. 
Einschätzung 

Im Vergleich zur alten Rechtslage wird es 
Gewinner und Verlierer geben. Erhöhten 
Freibeträgen stehen höhere Bewertungen 
und in den Steuerklassen II und III höhere 
Steuersätze gegenüber. Welche Auswirkun-
gen die Betriebsvermögensvergünstigungen 
in der Praxis haben, wird sich zeigen müs-
sen. Jedenfalls bestehen gegen diverse Re-
gelungen des neuen Gesetzes wiederum 
erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. 
Es ist wohl zu erwarten, dass wiederum das 
Bundesverfassungsgericht angerufen werden 
wird. 

 2. 

 

Jahren 1.000 % des Ausgangswerts betra-
gen. Demnach können innerhalb der Frist 
Mitarbeiter entlassen werden, wenn zum 
Ende des Sieben- bzw. Zehnjahreszeitraums 
wieder entsprechende Einstellungen erfol-
gen. In beiden Fällen gibt es keine Indexie-
rung der Lohnsumme. Bei Unterschreiten 
der jeweiligen Lohnsumme verringert sich 
der Verschonungsabschlag rückwirkend in 
dem prozentualen Maße, in dem die Lohn-
summe unterschritten worden ist. Die Lohn-
summenregelung gilt nur für Betriebe, die 
mehr als zehn Beschäftigte haben. 
Verwaltungsvermögen: Bei Option 1 darf das 
Verwaltungsvermögen max. 50 % betragen, 
bei Option 2 dagegen höchstens 10 %. 
Fremdvermietete Wohnimmobilien sind vom 
Verwaltungsvermögen ausgenommen, wenn 
die Überlassung im Rahmen eines wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebs erfolgt. Zu-
dem werden Immobilien innerhalb eines 
Konzerns gem. § 4h EStG und Grundstücke, 
die Dritten zur land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung überlassen wurden, nicht als Ver-
waltungsvermögen eingestuft. Fallbeil: Der 
im Entwurf noch vorgesehene und heftig 
diskutierte Fallbeileffekt wurde beseitigt. 
Dieser sah bei Verstoß gegen die Auflagen 
innerhalb der Haltefrist vor, die Steuerbefrei-
ung komplett wegfallen zu lassen. Bei Rein-
vestition eines Veräußerungserlöses inner-
halb von sechs Monaten kommt es nicht zu 
einer Nachversteuerung. 
Abfindungen lt. Gesellschaftsvertrag: Für 
Beteiligungen an Personengesellschaften 
oder für GmbH-Anteile, die direkt nach dem 
Erwerb von Todes wegen aufgrund einer 
Regelung im Gesellschaftsvertrag an Mitge-
sellschafter übertragen werden, gilt als Ver-
mögensanfall der Abfindungsanspruch, vor-
ausgesetzt dieser ist nicht höher als der 
gemeine Wert. 
Nießbrauch: Nießbrauchsgestaltungen wer-
den erbschaftsteuerlich tendenziell attrakti-
ver, denn es ist vorgesehen, dass der Er-
werber den Kapitalwert des Nießbrauchs 
vom Erwerb steuermindernd abziehen kann.  
Nach altem Recht war im Fall des Vorbe-
haltsnießbrauchs lediglich eine Stundung 
vorgesehen.  
Erbschaft- und ertragsteuerliche Doppelbe-
lastung: Die drohende Doppelbelastung stil-
ler Reserven mit Erbschaft- und Ertragsteuer 
wird ab dem VZ 2009 durch eine prozentuale 
Ermäßigung bei der Einkommensteuer ver-
hindert. 

 

Schärfere Strafen für Steuersünder 

Einführung 

Spätestens seit den Ermittlungen im Zusam-
menhang mit Stiftungen in Liechtenstein ist 
die Steuerhinterziehung wieder in den Fokus 
der Öffentlichkeit gerückt. Nach einer Erhe-
bung gelten 90 % der Steuerpflichtigen als 
tatgeneigt.  
Steuerhinterziehung galt lange Zeit als Kava-
liersdelikt. Dabei besteht eine empfindliche 
Strafandrohung von bis zu 10 Jahren Frei-
heitsstrafe. Gleichwohl sind reuige Steuerhin-
terzieher, auch wenn sie den Staat um Millio-
nen betrogen haben, meistens nur milde be-
straft worden, sofern sie die hinterzogene 
Steuer nachgezahlt haben. 

 



 
 Entscheidung 

Ein Bauunternehmer hatte Arbeitnehmer 
"schwarz" beschäftigt und weder Lohnsteu-
ern noch Sozialabgaben abgeführt. Er gab 
auch keine Umsatzsteuererklärungen ab. 
Zudem unterstützte er Steuerhinterziehun-
gen seiner Auftraggeber durch die Beschaf-
fung von Scheinrechnungen. Der dadurch 
bewirkte Steuerschaden und die vorenthal-
tenen Sozialversicherungsbeiträge betrugen 
jeweils insgesamt fast 1 Mio. EUR. Das 
Landgericht hatte den Bauunternehmer 
deshalb wegen Steuerhinterziehung und 
Beitragshinterziehung zu einer Gesamtfrei-
heitsstrafe von 1 Jahr und 11 Monaten ohne 
Bewährung verurteilt. Dagegen hatte der 
Bauunternehmer Revision eingelegt und 
insbesondere die Strafzumessung gerügt. 
Der BGH hat die Revision verworfen und 
dabei grundsätzliche Ausführungen ge-
macht. Bei einer Steuerhinterziehung sei die 
Höhe des Hinterziehungsbetrags ein Straf-
zumessungsumstand von besonderem Ge-
wicht. Der Steuerschaden bestimme daher 
auch maßgeblich die Höhe der Strafe.  

 

 Bei einem Steuerschaden über 50.000 EUR 
liege eine Steuerhinterziehung in "großem 
Ausmaß" vor, bei der i. d. R. eine Freiheits-
strafe von 6 Monaten bis 10 Jahren ange-
droht sei. Das bedeute, dass jedenfalls bei 
einem sechsstelligen Hinterziehungsbetrag 
die Verhängung einer Geldstrafe regelmäßig 
ausscheide. Bei Hinterziehungsbeträgen in 
Millionenhöhe komme eine zur Bewährung 
aussetzungsfähige Freiheitsstrafe nur noch 
in wenigen Einzelfällen in Betracht. Bei der 
Berechnung der Beitragshinterziehung gelte 
die Zahlung des Schwarzlohns nicht mehr 
wie bisher als Bruttolohnabrede, sondern als 
Nettolohnabrede, mit der Folge, dass das 
ausbezahlte Arbeitsentgelt zu einem Brutto-
lohn hochzurechnen sei. 
Konsequenz 

Bei Hinterziehungsbeträgen ab 1 Mio. EUR 
wird es künftig immer zu öffentlichen Ver-
handlungen vor Gericht kommen. Es ist 
zudem damit zu rechnen, dass gegen Steu-
erhinterzieher nunmehr häufiger Untersu-
chungshaft wegen Fluchtgefahr angeordnet 
werden wird. 

 

3. Pendlerpauschale und Lohnsteuer-

Pauschalierung 

Einführung 

Der Arbeitgeber darf seine Zuschüsse für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstät-
te mit 15 % nur in der Höhe des Betrages 
pauschal versteuern, den der Arbeitnehmer  

 

auch gemäß dem geändertem § 9 Abs. 2 
EStG wie Werbungskosten geltend machen 
könnte. Dies gilt sowohl für die Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel als auch für die 
Benutzung eines privaten PKW. 
Gesetzliche Neuregelung ab 1.1.2007 

Bedingt durch den gleichzeitigen Wegfall der 
Entfernungspauschale von 0,30 EUR für die 
ersten 20 Kilometer stieg die Bedeutung 
dieser gesetzlichen Regelung ab Januar 
2007 erheblich. Auf dieser gesetzlichen 
Grundlage war seit Januar 2007 eine Pau-
schalversteuerung für die Arbeitgeber-
Zuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte erst ab dem 21. Entfer-
nungskilometer zulässig. 
Entscheidung 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil 
vom 9.12.2008 entschieden, dass die obige 
Regelung verfassungswidrig und damit nich-
tig ist. Betroffen ist von diesem Urteil auch 
die Lohnabrechnung hinsichtlich der mögli-
chen Pauschalierung von Arbeitgeberleis-
tungen für öffentliche Verkehrsmittel, Jobti-
cket sowie geldwerte Vorteile bei der Dienst-
wagenregelung. Bei der Pauschalbesteue-
rung entfällt daher die gesetzliche Ein-
schränkung, wonach die Pauschalbesteue-
rung für Arbeitgeberleistungen (Fahrtkosten-
zuschüsse) im Zusammenhang mit den 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstät-
te für die ersten 20 km nicht mehr zulässig 
war. 
Konsequenz 

Für 2009 kann der Arbeitgeber wieder eine 
Pauschalierung ab dem ersten Kilometer 
vornehmen. Solange die Lohnsteuerbe-
scheinigung noch nicht an das Finanzamt 
übermittelt wurde, ist eine Änderung des 
Lohnsteuerabzugs für das Jahr 2008 noch im 
Januar 2009 möglich. Für Januar bis De-
zember 2008 kann der Arbeitgeber in diesen 
Fällen also in den kommenden Wochen eine 
Korrektur für den Lohnzahlungszeitraum 
2008 vornehmen. Der pauschalierungsfähige 
Anteil der Arbeitgeberleistungen ist dann 
entsprechend höher und der individuell ver-
steuerte Anteil entsprechend niedriger bzw.  
fällt gar nicht an. Bei dieser Nachberechnung 
wird sowohl die Steuerberechnung als auch 
die Berechnung von Sozialversicherungsbei-
trägen (Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
Anteil) bei vorher steuerpflichtigen Leistun-
gen korrigiert. Die ermittelten Differenzen 
werden in der Lohnsteuer-Anmeldung sowie 
in den Beitragsnachweisen des Dezember 
2008 verrechnet, wenn die Nachberechnung  

 



 aus dem Dezember erfolgt. Dem Verneh-
men nach sollen entsprechende Versionen 
der gängigen Lohnprogramme alsbald zur 
Verfügung gestellt werden. Nach den derzeit 
vorliegenden Informationen kann für das 
Jahr 2007 in den Lohnabrechnungen keine 
Korrektur erfolgen, da eine nachträgliche 
Pauschalierung von Arbeitgeberleistungen 
für abgeschlossene Kalenderjahre nicht 
möglich ist. Die Sozialversicherungsträger 
haben jedoch bereits öffentlich erklärt, dass 
die zu viel bezahlten Beiträge durch die 
Entgeltabrechner bis zum 31.12.2009 ver-
rechnet werden müssen. 

 die Jahre 2007 bis 2009 ab dem ersten Ki-
lometer gibt; Berufstätige müssen keine an-
derweitigen Einschränkungen befürchten, 
etwa durch ein vermindertes Kilometergeld 
oder eine gekürzte Arbeitnehmer-Pauschale. 
Das Bundesfinanzministerium hat am 
12.12.2008 mitgeteilt, dass betroffene Pend-
ler ihr Geld für 2007 und 2008 automatisch 
erstattet bekommen. Wer in seiner Steuerer-
klärung 2007 und 2008 keine Angaben zur 
Entfernung zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte und der Zahl der Arbeitstage gemacht 
hat, kann dies nach Angaben des BMF nun-
mehr seinem Finanzamt mitteilen, das dann  

4.  auch von Amts wegen die Änderung der 
Steuerfestsetzung für 2007 und 2008 veran-
lasst. 

 5. 

 

Gekürzte Pendlerpauschale verfas-

sungswidrig 

Einführung 

Mit Wirkung ab 2007 sind die Aufwendun-
gen für die Wege zur regelmäßigen Arbeits-
stätte keine Werbungskosten. "Zur Abgel-
tung erhöhter Aufwendungen" dürfen für 
Fahrten ab dem 21. Entfernungskilometer 
eine Pauschale von 0,30 EUR "wie Wer-
bungskosten" angesetzt werden. Die grund-
sätzliche Einführung des sog. Werkstorprin-
zips nach wurde im Gesetzgebungsverfah-
ren mit dem Ziel notwendiger Konsolidie-
rung des übermäßig verschuldeten Staats-
haushalts begründet, die verbliebene Ab-
zugsfähigkeit der erhöhten Aufwendungen 
für längere Wegstrecken als ergänzende 
Härtefallregelung. 
Entscheidung 

Der Zweite Senat des Bundesverfassungs-
gerichts hat am 9.12.2008 entschieden, 
dass obige Neuregelungen mangels verfas-
sungsrechtlich tragfähiger Begründung mit 
den Anforderungen des allgemeinen 
Gleichheitssatzes an eine folgerichtige Aus-
gestaltung einkommensteuerrechtlicher 
Belastungsentscheidungen nicht vereinbar 
und verfassungswidrig sind. Der Gesetzge-
ber ist danach verpflichtet, rückwirkend auf 
den 1.1.2007 die Verfassungswidrigkeit 
durch Umgestaltung der Rechtslage zu be-
seitigen. Bis dahin und rückwirkend ab dem 
1.1.2007 sind Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte ab dem 1. Entfernungski-
lometer mit 0,30 EUR/km als Werbungskos-
ten absetzbar. 
Konsequenz 

Eine rückwirkende Neuregelung ist nicht 
geplant. Ebenso wenig sollen Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Mehrbelastungen 
an anderer Stelle einzusparen. Über eine 
künftige Neuregelung der Pendlerpauschale 
ab 2010 wird die Bundesregierung zur ge-
gebenen Zeit entscheiden. Damit bleibt es 
dabei, dass es die Entfernungspauschale für  

 

Besteuerung der Altersrenten verfas-

sungsmäßig 

Kernproblem 

Zum 1.1.2005 ist die Besteuerung der Al-
terseinkünfte neu geregelt worden. Die Ren-
ten der gesetzlichen Rentenversicherung 
und der berufsständischen Versorgungswer-
ke werden erst bei Zufluss vollständig ver-
steuert (sog. nachgelagerte Besteuerung). In 
der Übergangszeit bis 2040 wird der steuer-
pflichtige Anteil kontinuierlich erhöht. Für die 
Höhe des steuerpflichtigen Rentenanteils ist 
das Jahr des Renteneintritts entscheidend; 
etwaige Rentenerhöhungen sind voll steuer-
pflichtig. 
Sachverhalt 

Gegen die Neuregelung klagte ein selbstän-
dig tätiger Rechtsanwalt. Seine Rente wurde 
anstelle mit 27 bis 29 % nunmehr mit 50 % 
der Besteuerung unterworfen. Seiner Mei-
nung nach verstößt die gleiche Besteuerung 
seiner Altersrenten im Vergleich zu der eines 
früheren angestellten Rentners gegen den 
Gleichheitsgrundsatz. Begründet hat er dies 
damit, dass seine früher geleisteten Alters-
vorsorgeaufwendungen eine geringere steu-
erliche Entlastung erfahren hätten. 
Entscheidung 

Mit seiner Entscheidung hat der BFH die 
Umstellung auf die nachgelagerte Besteue-
rung von Alterseinkünften verfassungsrecht-
lich für zulässig gehalten. Gleiches gilt für die 
Übergangsregelung. Es handele sich um die 
Regelung komplexer Lebenssachverhalte, 
bei denen dem Gesetzgeber gröbere Typi-
sierungen und Generalisierungen zugestan-
den werden müssten. 
Konsequenz 

Es ist zu erwarten, dass die Finanzverwal-
tung ihren bisherigen Vorläufigkeitsvermerk 
nunmehr aufheben wird. Zu beachten ist 
jedoch, dass der BFH zwar grundsätzlich kei- 



 
 ne verfassungsrechtlichen Bedenken sieht. 

Dies aber unter der Einschränkung: "sofern 
nicht gegen das Verbot der Doppelbesteue-
rung verstoßen wird". Insoweit ist in Einzel-
fällen zu prüfen, ob nicht eine Doppelbe-
steuerung vorliegt, weil bspw. freiwillige, 
nicht steuermindernde Zusatzzahlungen 
geleistet worden sind. 

 

6. Kein Vorsteuerabzug bei ungenauer Leis-

tungsbeschreibung in Rechnungen 

Einführung 

Unternehmer müssen ordnungsgemäße 
Rechnungen vorlegen, wenn sie den Vor-
steuerabzug geltend machen wollen. U. a. 
fordert das UStG die Bezeichnung der er-
brachten Leistung. Ungenauigkeiten diesbe-
züglich führen zur Versagung des Vorsteu-
erabzugs. 
Neues Urteil 

Nach Ansicht des BFH reicht die Leistungs-
beschreibung "für technische Beratung und 
Kontrolle im Jahr 1996" nicht aus, um den 
Vorsteuerabzug zu erhalten. Der Begriff 
technisch bezeichnet eine unbestimmte 
Vielzahl unterschiedlicher Leistungen und ist 
daher nicht genau genug. Auch fehlt eine 
Konkretisierung in zeitlicher Hinsicht, da für 
das gesamte Kalenderjahr abgerechnet 
wurde. Zusätzliche Nachweise, die die 
Erbringung der Leistung bestätigten, be-
rücksichtigte der BFH nicht, da in den Rech-
nungen hierauf nicht Bezug genommen 
wurde. 
Konsequenz 

Nur Leistungsbeschreibungen in Rechnun-
gen, die eine eindeutige Identifizierung der 
abgerechneten Leistung erlauben, berechti-
gen den Empfänger der Rechnung zum 
Vorsteuerabzug. Es ist allerdings zulässig, 
dass sich die genaue Leistungsbeschrei-
bung nicht direkt aus der Rechnung, son-
dern aus ergänzenden Unterlagen ergibt. 
Dies setzt aber zwingend den Hinweis auf 
diese ergänzenden Unterlagen in der Rech-
nung voraus. 

 

Grundsatz 

Alle Aufwendungen, die im Wesentlichen ein 
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversi-
cherung entsprechendes Leistungsniveau 
absichern, sollen ab 2010 eine steuermin-
dernde Berücksichtigung finden. Sonderleis-
tungen wie Krankengeld werden nicht unter 
die Neuregelung fallen. Weiterhin wird die 
Möglichkeit geschaffen, die Beiträge für pri-
vat mitversicherte Kinder steuerlich vollstän-
dig abzusetzen. 
Eckpunkte 

– Der Sonderausgabenabzug für die sonsti-
gen Vorsorgeaufwendungen wird auf Kran-
ken- und Pflegepflichtversicherungsbeiträge 
begrenzt. Die übrigen sonstigen Vorsorge-
aufwendungen, wie z. B. Beiträge für Haft-
pflicht-, Arbeitslosen-, Unfallversicherungen, 
finden keine steuerliche Berücksichtigung 
mehr.  – Die Beiträge des Steuerpflichtigen 
und seiner Familienangehörigen in Höhe 
einer Basisabsicherung zur gesetzlichen 
oder im Rahmen der freiwilligen Versiche-
rung sollen als Sonderausgaben abzugsfähig 
werden. Beiträge oberhalb der Basisabsiche-
rung finden keine Berücksichtigung. Ebenso 
sind Beitragsanteile, soweit sie Krankengeld 
finanzieren, nicht abzugsfähig. Der jeweilige 
Beitrag soll insoweit um 4 % gemindert wer-
den. – Die Beiträge zur Pflegeversicherung 
sollen in voller Höhe abzugsfähig sein.  – Zur 
Vermeidung von Schlechterstellungen zur 
bisherigen Rechtslage ist eine Günstigerprü-
fung bis 2019 geplant. – Die als Sonderaus-
gaben abziehbaren Beträge werden im 
Lohnsteuerabzugsverfahren in pauschalierter 
Form berücksichtigt. Die Vorsorgepauschale 
entfällt wegen des künftigen Abzugs von 
tatsächlich geleisteten Beiträgen.   
Gesetzgebungsstand 

Das Gesetzgebungsverfahren befindet sich 
noch am Anfang. Nach dem zustimmenden 
Beschluss des Bundeskabinetts müssen 
auch noch Bundestag und Bundesrat zu-
stimmen. Erfahrungsgemäß wird es insoweit 
noch zu Änderungen kommen. 

7. Abzugsfähigkeit von Krankenversiche-

rungsbeiträgen ab 2010 

Einführung 

Das BVerfG hat dem Gesetzgeber aufgege-
ben, den Sonderausgabenabzug für Kran-
kenversicherungsbeiträge ab 1.1.2010 neu 
zu regeln. Die derzeitige Gesetzesregelung 
ist verfassungswidrig.  

8. Konjunkturpaket II verabschiedet 

Einführung 

Mit dem zweiten Konjunkturpaket soll 
Deutschland aus der Wirtschaftskrise geführt 
werden. Es umfasst Maßnahmen in den un-
terschiedlichstem Bereichen und hat ein 
Volumen von ca. 50 Mrd. EUR. 

 



 
  in Straßen, Schienen und schnellere Inter-

net-Verbindungen. 
Konsequenzen 

Das Konjunkturpaket II stellt das umfang-
reichste Konjunkturprogramm der deutschen 
Nachkriegsgeschichte dar. Ob und was es 
bringt, ist noch umstritten. Dies wird sich 
wahrscheinlich erst in der Rückschau fest-
stellen lassen.  

 

Eckpunkte für Bürger 

- Senkung der Einkommensteuer: Der 
Grundfreibetrag wird rückwirkend ab dem 
1.1.2009 um 170 EUR auf 7.834 EUR an-
gehoben. Die übrigen Tarifeckwerte werden 
um 400 EUR erhöht. Der Eingangssteuer-
satz sinkt von 15 % auf 14 %. Ab 1.1.2010 
wird der Grundfreibetrag auf 8.004 EUR und 
die übrigen Tarifeckwerte um weitere 330 
EUR angehoben. – Beitragssatz zur gesetz-
lichen Krankenversicherung: Der einheitli-
che Beitragssatz wird ab dem 1.7.2009 von 
15,5 % auf 14,9 % gesenkt. – Kinderbonus: 
Die Familienkassen werden im März/April 
einen Kinderbonus von 100 EUR je Kind 
auszahlen. Der Kinderbonus wird nicht mit 
den Bedarfssätzen der Bezieher von Sozial-
leistungen verrechnet. Bei Besserverdie-
nenden erfolgt jedoch eine Verrechnung mit 
den Kinderfreibeträgen bei der Einkom-
mensteuerveranlagung.  – Regelsätze 
Hartz-IV: Zum 1.7.2009 erfolgt eine Erhö-
hung der Förderung für 6- bis 13-jährige 
Kinder auf 70 %  des Eckregelsatzes. Dies 
bedeutet ein monatliches Mehr von ca. 35 
EUR. – Abwrackprämie: Eine Abwrackprä-
mie von 2.500 EUR wird gewährt, wenn ein 
mindestens 9 Jahre altes Altfahrzeug, das 
mindestens 1 Jahr auf den Halter zugelas-
sen war, verschrottet wird. Gleichzeitig ist 
ein umweltfreundlicher Neu- oder Jahres-
wagen ab Euro 4-Norm zu kaufen und bis 
zum 31.12.2009 zuzulassen. 
Eckpunkte für Unternehmen 

- Beschäftigungssicherung: Bereits Mitte 
November 2008 wurde beschlossen, die 
Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld zum 
1.1.2009 von 12 auf 18 Monate zu verlän-
gern. Diese Maßnahme ist zunächst auf 1 
Jahr befristet; Voraussetzung ist ein An-
spruch bis zum 31.12.2009. Bei Kurzarbeit 
in 2009 und 2010 erhalten die Arbeitgeber 
50 % der von ihnen allein zu tragenden So-
zialversicherungsbeiträge durch die Bun-
desagentur für Arbeit zurück. Für Zeiten der 
Qualifizierung in der Kurzarbeit sind 100 % 
erstattungsfähig.  – Arbeitslosenversiche-
rung: Der Beitragssatz zur Arbeitslosenver-
sicherung wird bei 2,8 % stabilisiert. – Bürg-
schaften: Gesunde Großunternehmen erhal-
ten Bürgschaften vom Bund und Kredite der 
KfW. Das Volumen beträgt insgesamt 100 
Mrd. EUR. – Investitionsprogramm: Bund, 
Länder und Gemeinden wollen 2009 und 
2010 rund 17 bis 18 Mrd. EUR zusätzlich in 
die Infrastruktur investieren. Schwerpunkte 
liegen  neben dem dominierenden Bildungs- 

9. Abwrackprämie 

Einführung 

Zur Ankurbelung der Automobilkonjunktur 
hat die Bundesregierung die Umweltprämie 
ins Leben gerufen. Bei Verschrottung des 
Altfahrzeugs wird der Erwerb eines Neufahr-
zeugs mit 2.500 EUR gefördert. Da die zur 
Verfügung stehenden Mittel auf 1,5 Milliar-
den EUR (= 600.000 Förderungen) be-
schränkt sind, gilt das Prinzip: Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst.  
Voraussetzungen 

Anspruchsberechtigt sind nur Privatperso-
nen. Für betriebliche Kfz greift die Förderung 
daher nicht. Maßgeblich ist, dass das Alt-
fahrzeug zwischen dem 14.1.2009 und 
31.12.2009 verschrottet und in diesem Zeit-
raum ein Neufahrzeug angeschafft und zuge-
lassen wird. Zusätzlich wird vorausgesetzt, 
dass der Halter des Alt- mit dem des Neu-
fahrzeugs identisch ist. Zudem muss die 
Erstzulassung des Altfahrzeug mindestens 9 
Jahre vor der Verschrottung gewesen sein. 
Weiterhin muss das Altfahrzeug vor der Ver-
schrottung mindestens 1 Jahr durchgehend 
auf den Antragsteller zugelassen gewesen 
sein. Als neues Fahrzeug gelten Pkw, die als 
Neufahrzeuge oder Jahreswagen auf den 
Antragsteller im Inland zugelassen sind und 
mindestens die Emissionsvorschrift Euro 4 
erfüllen.  
Nachweise 

Der Antragsteller muss die zuvor erwähnten 
Voraussetzungen nachweisen. Dies betrifft 
die jeweiligen Zulassungstermine, die ord-
nungsgemäße Verwertung des Altfahrzeugs 
sowie den Erwerb des Neufahrzeugs. 
Antragstellung 

Die Antragstellung ist seit dem 27.1.2009 
möglich. Bewilligungsbehörde ist das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA). Die Antragstellung muss auf dem 
amtlichen Formular erfolgen und die vorge-
schriebenen Nachweise enthalten. Unvoll-
ständige Anträge werden nicht bearbeitet 
und an die Antragsteller zurückgeschickt. Die 
Reihenfolge der Bearbeitung richtet sich 
nach dem Eingang des vollständigen An-
trags. 



 

 Weitere Informationen 

Die einzelnen Nachweise, das Antragsfor-
mular sowie weitere Informationen, z. B. die 
Anzahl der eingegangenen Anträge, sind 
auf den Webseiten des BAFA sowie des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie zu erhalten. 

 

10.  

Konsequenz 

Die Versagung der Steuerbefreiung kann 
nur verhindert werden, wenn die Anforde-
rungen der Finanzverwaltung erfüllt werden. 
Insofern ist das Schreiben positiv zu werten, 
da nunmehr konkretisiert wird, was die Fi-
nanzverwaltung gerne hätte.  Da bei Abhol-
fällen die Anforderungen in der Praxis kaum 
mit angemessenem Aufwand zu erfüllen 
sind, sollte auf diese, soweit möglich, ver-
zichtet werden. Es ist zu erwarten, dass die 
Anforderungen dieses Schreibens wiederum 
die Finanzgerichte beschäftigen werden. 
Wird die Steuerbefreiung daher mit Hinweis 
auf dieses Schreiben versagt, so ist zu prü-
fen, ob hiergegen Rechtsmittel einzulegen 
sind.  

 

Nachweis innergemeinschaftlicher Liefe-

rungen 

Einführung 

Die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung 
für Innergemeinschaftliche Lieferungen 
setzt deren buch- und belegmäßigen Nach-
weis voraus. Der jüngsten Rechtsprechung 
des EuGH und des BFH zufolge ist die 
Steuerbefreiung zu gewähren, wenn zwei-
felsfrei der Nachweis erbracht wurde, dass 
eine innergemeinschaftliche Lieferung vor-
liegt; unabhängig von der konkreten Form 
des Nachweises. Die Urteile setzten dem 
Formalismus der Finanzverwaltung insoweit 
ein Ende, als die in §§ 17a – c UStDV ge-
forderten Nachweise nunmehr nicht mehr 
materiell-rechtlichen Charakter besitzen. Ihr 
Fehlen schließt daher nicht mehr zwingend 
die Steuerbefreiung aus. 
Neue Verwaltungsanweisung 

Das BMF hat nun in einem umfangreichen, 
21-seitigen Schreiben seine Interpretation 
der Rechtslage dargestellt. Neben allge-
meinen Ausführungen zu den Vorausset-
zungen einer innergemeinschaftlichen Lie-
ferung werden die Nachweispflichten und 
der Vertrauensschutz erörtert. 
Beurteilung 

Wer geglaubt hat, die jüngste Rechtspre-
chung würde einen Sinneswandel bei der 
Finanzverwaltung hervorrufen, wird mehr 
als enttäuscht sein. Die Urteile werden zwar 
erwähnt, inhaltlich aber soweit wie möglich 
ignoriert. Stattdessen werden unverändert 
umfangreiche Nachweise gefordert, die 
selten den Anforderungen der Praxis ge-
recht werden. Holt der Kunde die Ware z. 
B. ab, so soll die erforderliche Bestätigung, 
die Waren ins übrige Gemeinschaftsgebiet 
zu verbringen, in deutscher Sprache aus-
gestellt sein. Fraglich ist, welcher ausländi-
sche Spediteur bereit sein wird, diese zu 
unterschreiben. Ebenso wird der Nachweis 
gefordert, dass der Spediteur überhaupt 
bevollmächtigt ist, genau diese Ware abzu-
holen. Allgemeine Vollmachten reichen 
nicht. Die Vollmacht wiederum ist darauf zu 
überprüfen, ob der Aussteller überhaupt 
berechtigt ist, diese zu erstellen (z. B. bei 
Kapitalgesellschaften).  

11. Abgabe an Absatzfonds der Land-/Er-

nährungswirtschaft verfassungswidrig 

Kernfrage/Rechtslage 

Seit 1969 gibt es den Absatzfonds der Land- 
und Ernährungswirtschaft, der über seine 
Tochtergesellschaften CMA und ZMP Wer-
bung für die Produkte deutscher Landwirte 
macht. Der Absatzfonds wird aus Abgaben 
finanziert, die von den Betrieben der Land- 
und Ernährungswirtschaft abgeführt werden 
müssen. Grundlage hierfür ist das Absatz-
fondsgesetz. 1990 stand die Verfassungs-
mäßigkeit des Absatzfondsgesetzes erst-
mals auf dem Prüfstand; es wurde die 
Zwangsbeteiligung der Forstwirtschaft als 
verfassungswidrig festgestellt. Nunmehr 
hatte das BVerfG zu entscheiden, ob die 
zentrale Regelung des Absatzfondsgeset-
zes, nämlich die Beitragserhebung selbst, 
verfassungswidrig sei. 
Entscheidung 

Das BVerfG sah die den betroffenen Betrie-
ben gesetzlich auferlegte Abgabepflicht als 
eine unzulässige Sonderabgabe an. Be-
gründet hat es seine Auffassung damit, dass 
es insbesondere keine Finanzierungsver-
antwortung der Betriebe dafür gebe, dass 
der Staat ihren Absatz fördere. Die Abgabe 
sei eine zwangsweise durchgeführte För-
dermaßnahme. Zu deren Finanzierung wer-
den die Abgabepflichtigen nur aus Gründen 
eines Nutzens herangezogen, den der Ge-
setzgeber dieser Gruppe zugedacht habe, 
ohne dass die staatlich organisierte Wer-
bung einen erkennbaren Mehrwert habe. 
Auch zulässige agrar- und ernährungspoliti-
sche Ziele reichten zur Rechtfertigung der 
Sonderabgabe nicht aus. Darüber hinaus 
sei die deutsche Agrarwirtschaft heute (an-
ders als noch in der Entscheidung aus 
1990) nicht mehr auf staatlich organisierte 
Werbung angewiesen. 



 
 Konsequenz 

Mit der Entscheidung des BVerfG ist die 
Sonderabgabe zum Absatzfonds rechtswid-
rig. Soweit Abgabenbescheide offen gehal-
ten werden konnten bzw. offen gehalten  

 worden sind, wird die Abgabe nicht fällig. 
Eine Übergangsregelung, nach der die Ab-
gabe erst zu einem bestimmten Zeitpunkt 
rechtswidrig wird, enthält die Entscheidung 
nicht. 

 
 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 


